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Die — vergebliche —
Suche nach dem
Kanon

Der Konsens der frühen
Jahre — I&G bis Mitte der
Achtziger

Ein Gebiet «Informatik und Ge-
sellschaft» ist dem Fach «Infor-
matik» erst nachträglich abge-
trotzt worden.

An seinem Beginn stand ein
Konsens, den alle Beteiligten un-
beschadet ihrer fachlichen Her-
kunft geteilt haben:

• Alle Beteiligten haben ein
eigenständiges Lehrange-
bot für notwendig gehalten.

• Da die Ausgangssituation
an jeder Hochschule un-
terschiedlich war, sollte
«I&G» entsprechend den
örtlichen Bedingungen je-
weiliger Hochschulen statt-
finden. Die Inhalte konnten
also variieren.

• Die Akteure haben es für
selbstverständlich gehalten,
mit ihren Angeboten auch
in die Gesellschaft hinein-
zuwirken: In den frühen
Jahren waren das vor allem
die Gewerkschaften und die
Bonner Politik.

• Ein über die handelnden
Personen vermittelter Zu-
sammenhang mit der in-
ternationalen Szene in der
IFIP hat die Akteure früh
zu einem eher pragmati-
schen und weniger ideo-
logischen Verständnis des
Gebiets veranlasst.

• Nicht zuletzt war man sich
sicher, dass die Konzepte,
nach denen man gesucht
hat, innerhalb des Rahmens
der Gesellschaft für Infor-
matik zu suchen sind.

• Es gab auch einen implizi-
ten, damals nicht erkannten
Konsens: Der Diskurs war
rechtslastig, weil viele Ak-
teure eine juristische Aus-
bildung hatten.

International hat die damals in
den siebziger Jahren beschlosse-
ne pragmatische Aufteilung des
Gebiets «I&G» bis heute Be-
stand: «Social Accountability»
und «Computers and Work». Dies
spricht dafür, dass man mit
dieser —bis heute nur unwe-
sentlich verfeinerten— Auftei-
lung des Gebiets jedenfalls im in-
ternationalen Rahmen gut arbei-
ten kann.

Erste wissenschaftliche Erfol-
ge stellten sich ein: Das inzwi-
schen etablierte Gebiet «Softwa-
reergonomie» geht sicher maß-

geblich auf Konzepte von I&G–
Leuten zurück.

So lebten also die Akteure
in einer Zeit der Gewissheit, das
Richtige zu tun. Da sie —damals
noch jung— zudem mit ersten
Lehrstühlen an einigen Univer-
sitäten belohnt wurden, war der
Weg des Fortschritts gewisserma-
ßen vorgegeben.

Der Konsens bröckelt —
die neunziger Jahre

Dass dieser Konsens schon lange
brüchig war, zeigte sich ironi-
scherweise an den beiden wesent-
lichen Kanonisierungsversuchen
für das Gebiet I&G: Wilhelm
Steinmüllers 1000-Seiten Werk
«Informationstechnologie und
Gesellschaft» von 1993 und dem
erst 1995 erschienenen Lehrbuch
«Informatik und Gesellschaft».
Werke, die 1995 noch nichts vom
Internet oder gar neuen Entwick-
lungen wie quelloffener Software
gehört hatten, konnten nicht un-
bedingt den Beweis erbringen,
wie früher die Avantgarde der
Informatik zu sein.

Nicht Gewissheit, sondern
Zweifel waren angesagt.

Wolfgang Coy hat seine
Zweifel in einem von ihm mit
herausgegeben Sammelband in
einem programmatischen Vor-
wort auf den Begriff gebracht:
«Informatik - eine Disziplin im
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Umbruch?» Diese «Sichtweisen
der Informatik» von 1992 suchen
nicht mehr nach der einen richti-
gen Theorie der Informatik. Das
machte die Luft frei für die neuen
Fragestellungen des beginnenden
Internetzeitalters. Zugleich war
allerdings die Büchse der Belie-
bigkeit geöffnet.

Immerhin hat diese Phase ein
greifbares praktisches Ergebnis
erbracht: Aus der Mitte des Ar-
beitskreises von Wolfgang Coy
sind wenig später die «Ethi-
schen Leitlinien» entwickelt wor-
den, die die Gesellschaft für In-
formatik 1994 mit überwältigen-
der Mehrheit angenommen hat.

Man konnte natürlich mit
diesen Ergebnissen unzufrieden
sein. Christiane Floyd und Her-
bert Klaeren haben sich deshalb
daran gemacht, doch noch ein-
mal eine Art Gegenrezept zu
entwerfen: diverse Lehrbriefe
für ein Fernstudium «Informa-
tik und Gesellschaft» von 1998.
Ein Gegenentwurf insofern, als
die Autoren ein Gebiet «I&G»
vorstellen, in dem die wesent-
lichen Gesellschaftswissenschaf-
ten nicht offensichtlich mehr vor-
kommen. Nach der Auffassung
des Europäischen Hochschulrates
sind dies Politikwissenschaften,
Ökonomie, Rechtswissenschaften
und Geschichte.

Auch die letzte Bastion wankt

Wir waren uns immer sicher, dass
Lehre und natürlich Forschung in
I&G notwendig ist. Auch diese
Sicherheit gibt es nicht mehr.

Allerdings muss man hier
Hochschule und Gesellschaft un-
terscheiden. Jeder Eingeweihte
kennt den desolaten Zustand des
Bereichs «I&G» in der Gesell-
schaft für Informatik. Gelegent-
lich hört man sogar hinter vorge-
haltener Hand die Idee, den Be-
reich einzustellen und noch funk-
tionierende Teile anderswo un-

terzubringen. Gravierender ist
es, dass der Bereich in nahe-
zu allen gesellschaftspolitisch be-
deutsamen Problemen sprachlos
bleibt, wie z.B. Softwarepatentie-
rung, Napster und Urheberrech-
te, e-Government, Kryptographie
und neuerdings Sicherheit und
Terrorismus.

Man kann es bedauern, aber
die Gesellschaft wird es ver-
schmerzen, wenn ein wissen-
schaftlicher Bereich «Informa-
tik und Gesellschaft» sprachlos
bleibt. Schon längst werden die
Lücken durch andere gefüllt,
nicht zuletzt durch verschiede-
ne Internet-Informationsdienste
(telepolis, slashdot, The Register
etc.) sowie Print-Publikationen
(c’t, Linux-Publikationen etc.).
Fast jeder Studierende bezieht
heute diese Dienste und ist auf
diesem doch recht hohem Ni-
veau vorinformiert. «I&G-Leute»
müssen sich durchaus anstren-
gen, das Niveau dieser Dienste zu
übersteigen.

Es ergibt sich so eine ganz
eigenartige Diskrepanz: Es gibt
an den Hochschulen nichts, was
man mit einiger Berechtigung als
eigenständiges Fach oder Gebiet
«Informatik und Gesellschaft»
bezeichnen könnte. Es gibt ledig-
lich eine Anzahl von Personen,
die das, was sie lehren und for-
schen wollen, machen und, weil
es nicht so recht in den fachlichen
Kanon der informatischen Kern-
fächer passt, mit dem Label «In-
formatik und Gesellschaft» verse-
hen. Alle Versuche, diesen Zu-
stand zu ändern oder auch nur ge-
meinsam zu reflektieren, sind in
den letzten Jahren gescheitert. Es
lässt sich deshalb auch nicht mit
einem auch nur Minimalkonsens
belegen, dass I&G ein unerläs-
sliches Fach für die Ausbildung
von Informatikern und Informati-
kerinnen ist.

Man mache es sich nicht
zu leicht: Unser moralischer

Anspruch «I&G ist unerlässlich,
weil...» kann Argumente nicht er-
setzen. Solche Argumente ließen
sich zum Beispiel finden, wenn
man die I&G-Themen bekann-
ter wissenschaftlicher Zeitschrif-
ten oder Dienste wie «telepolis»
sammelt und typisiert. Man ver-
gleiche etwa einen Jahrgang des
«Informatik-Spektrums» und der
«Communications of the ACM».
Nahezu in jeder Nummer der
CACM finden sich, häufig her-
ausragende, Artikel zu den we-
sentlichen gesellschaftlichen Pro-
blemen der Informationsgesell-
schaft. Einzig die eher kulturelle
Komponente kommt vielleicht et-
was zu kurz. Diese Probleme ha-
ben nach Auffassung amerikani-
scher Informatiker und Informati-
kerinnen etwas mit Politik, Öko-
nomie und Recht zu tun. Nicht
zu vergessen natürlich die lange
Jahre von Peter Neumann betreu-
te Kolumne über «security and
liability». Man tut dem «Spek-
trum» demgegenüber sicher nicht
unrecht, wenn man feststellt, dass
die dortigen Diskussionen im we-
sentlichen hier nicht vorkommen.
Das gilt für die Inhalte, aber auch
die Qualität der Beiträge.

Um es kurz zu machen: Es
kann aus unserer Sicht nicht der
geringste Zweifel bestehen, dass
sich über die Themen Relevan-
tes und weniger Wichtiges unter-
scheiden lässt. Man kommt al-
so zu einer ziemlich klaren fach-
lichen Struktur - so man will.
Diese klare Struktur spiegelt sich
übrigens bereits in einem Lehr-
buch, das in Deutschland wohl
weitgehend unbekannt ist: Dun-
lop und Klings «Computerizati-
on and Controversy» von 1991.
Die Kapitelüberschriften könnten
auch heute noch eine Art Richt-
schnur bilden:

• «The dreams of technologi-
cal utopism»
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• «Economic and organiza-
tional dimensions of com-
puterization»

• «Computerization and the
transformation of work»

• «Social relationships in
electronic communities»

• «Social control and priva-
cy»

• «Security and liability»

• «Ethical perspectives and
professional responsibili-
ties»

Manches mag ergänzungsbedürf-
tig und überholt sein. Der Un-
tertitel zeigt aber, dass das Anlie-
gen dieses Buches so modern wie
damals ist: «Value Conflicts and
Social Choices» - Soziales Han-
deln und Wertkonflikte als struk-
turierende Hinsicht. Dieser ame-
rikanischen Auffassung schließen
wir uns an. Wir votieren also
für ein bestimmtes Konzept von
«&G» und können uns mit der
im Allgemeinen vertretenen Be-
liebigkeit nicht anfreunden.

I&G im Bachelorstudium

Hintergrund

In Berlin wie auch anderswo soll
das Studium an der TU Berlin auf
das Bachelorkonzept umgestellt
werden. Das vorgestellte Konzept
des Fachbereichs sieht vor, insge-
samt acht Stunden für ein "Ge-
sellschaftswissenschaftliches Stu-
dium" bereitzustellen. Nun wird
ein Bachelorstudium nicht zuletzt
mit dem Ziel eingeführt, den Stu-
dierenden bereits nach sechs Se-
mestern einen Abschluss zu er-
möglichen, mit dem man die Uni-
versität verlässt. Bei unseren Pla-
nungen stellt sich damit die Frage,
was man lehren muss und vor al-
lem, was man nicht lehren muss,
mit besonderer Schärfe. Hinzu

kommt, dass das Angebot interna-
tional konkurrenzfähig sein muss.
Ein Studierender sollte also bei-
spielsweise seine in Berlin erwor-
benen Punkte in ein Studium an
der ETH Zürich einbringen kön-
nen.

Wir waren mehr als unsicher,
wie man diese Anforderungen un-
ter einen Hut bringen kann. In
dieser Situation griffen wir auf
eine bewährte Gepflogenheit von
I&G zurück: Wir wandten uns
an Studierende und baten sie, ge-
meinsam mit uns diese Anforde-
rungen zu entwickeln. Wir ha-
ben darauf geachtet, auch solche
Studierende anzusprechen, die an
I&G-Veranstaltungen in der Ver-
gangenheit kein besonderes In-
teresse gezeigt hatten oder von
anderen Fachrichtungen und Fa-
kultäten zu uns gestoßen waren.
Schließlich haben wir die Arbeit
mit einem guten Dutzend Leu-
ten begonnen, und von ihnen zu-
nächst drei prinzipielle Forderun-
gen erhalten:

• Studierende wollen mehr
ökonomische Kompetenz
erwerben.

• Juristische Detailkenntnis-
se interessieren Studieren-
de nicht besonders. Aller-
dings wird die juristische
Fallmethode, die einige bei
uns kennengelernt hatten,
als sehr interessant und an-
deren Methoden überlegen
angesehen. Das Recht soll-
te in erster Linie als metho-
discher Zugang beibehalten
und ausgebaut werden.

• Der Unterricht, den sie
genossen haben, war ih-
nen letztlich zu langweilig.
Die künftige Veranstaltung
sollte deshalb die eigen-
ständige Arbeit der künf-
tigen Studierenden stärker
betonen. Es soll aber wei-
terhin Vorlesungen geben.

Nach etwa einem dreiviertel Jahr
Projektlaufzeit haben wir diese
Prinzipien in ein erstes Veranstal-
tungskonzept gegossen. Die lie-
bevoll vorgetragenen Vorschläge
der Studierenden waren für uns
eher schmerzlich. Sie haben uns
nämlich gezwungen, unser altes
Lehrkonzept über den Haufen zu
werfen. Letztlich hat sich un-
ser früheres Konzept von dem Ge-
danken an den einen Kanon nicht
befreien können. Insbesondere
haben wir geglaubt, dass eine Ori-
entierung an dem Thema Daten-
schutz mit einer stark juristischen
Komponente am ehesten geeignet
ist, ein Gespür für «Wertkonflik-
te» zu erzeugen.

Das neue Konzept soll hier
auf zwei Ebenen vorgestellt wer-
den. Zunächst werden wir kurz
auf den Rahmen des achtstündi-
gen «Gesellschaftswissenschaftli-
chen Studium», das die Bache-
lorstudierenden in zwei Seme-
ster absolvieren sollen, eingehen.
Der inhaltliche Kern dieses Rah-
mens besteht aus einer vierstündi-
gen Grundlehrveranstaltung, die
im ersten Semester als Pflichtver-
anstaltung konzipiert ist. Diese
haben wir bereits mehrmals im
Rahmen unseres normalen Ver-
anstaltungskanons abgehalten, so
dass wir auf sie im Detail einge-
hen werden.

Das „Gesellschaftswissen-
schaftliche Studium“ im
Bachelorstudium

Unsere Konzeption für das „Ge-
sellschaftswissenschaftliche Stu-
dium“ basiert auf zwei Einsich-
ten, die sich im Gespräch mit un-
seren Studenten ergeben haben:

• Angesichts der Ubiquität
von Informatik in allen
wesentlichen gesellschaft-
lichen Strukturen und Pro-
zessen sollen die Studieren-
den einen Einblick in die
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ökonomischen, rechtlichen
und politischen Grundla-
gen im Zusammenhang mit
ihrer zukünftigen Tätigkeit
erhalten.

• Weil jeder Studierende
über verschiedene Inter-
essen und Erfahrungen
verfügt, sollen im gesell-
schaftswissenschaftlichen
Studium weitergehende
Spezialisierungen angebo-
ten werden.

In der Vorgabe der geplanten
Studien- und Prüfungsordnung
für das Bachelorstudium sollen
die Studierenden jeweils 4 Se-
mesterwochenstunden im 5. so-
wie im 6. Semester im «Gesell-
schaftswissenschaftlichen Studi-
um» belegen, so daß sich die vor-
gegebene Zweiteilung folgender-
maßen ergibt:

5. Semester:
Grundveranstaltung

Im 5. Semester belegen alle Stu-
dierenden eine Grundveranstal-
tung, die vom unserem Fachbe-
reich angeboten wird. In die-
ser vierstündigen Veranstaltung
werden die gesellschaftswissen-
schaftlichen Grundlagen behan-
delt, die einen wesentlichen Be-
zug zur Informatik und zur zu-
künftigen Tätigkeit der Studie-
renden haben. Diese Veranstal-
tung ist Pflicht für alle Bachelor-
Studierenden. Inhaltlich sieht
das Konzept vor, ein Lehran-
gebot vorzuhalten, welches aus
ungefähr einem Drittel Jura be-
steht, das insbesondere nach der
Fallmethode vorgeht, ökonomi-
sche Fragen in seinem Kern
hat und auf Wettbewerbsproble-
me eingeht, gegenüber den poli-
tischen Machtfragen nicht blind

ist, und welches die fachlichen
Fragen am Beispiel des Internets
fokussiert. Hiermit soll erreicht
werden, daß die Studierenden ei-
ne Wissens- und Erfahrungsbasis
erhalten, mit der sie dann im fol-
genden Semester eine Spezialisie-
rung wählen können.

Diese Inhalte, zusammen mit
der Fallmethode können am Bei-
spiel der Aktivitäten im Zusam-
menhang mit dem Unternehmen
Microsoft illustriert werden. So
ließen sich hier etwa folgende
Fragestellungen ableiten:

Aus der Perspektive des
Rechts: Fragen der Software-
vertragsgestaltung und Lizenzbe-
dingungen sowie Haftungsfragen.

Aus ökonomischer Perspekti-
ve: Fragen der Preisdiskriminie-
rung von Windows; Netzwerkef-
fekten und economies of scale;
Bundlingstrategien von Betriebs-
system, Anwendungssoftware
und Browser.

Aus politikwissenschaftli-
cher Perspektive: Herstellung
des Marktzuganges und Rolle des
Staates im Verfahren U.S. v. Mi-
crosoft.

Auf die konkrete Struktur die-
ser Grundveranstaltung werden
wir weiter unten ausführlich ein-
gehen

6. Semester:
Spezialisierung

Entsprechend der Vorbildung und
den Interessen der Studieren-
den —auch solchen, die durch
die Grundveranstaltung geweckt
wurden—, belegen die Studieren-
den im 6. Semester eine Veran-
staltung im Umfang von 4 Seme-
sterwochenstunden

Die inhaltliche Ausrichtung
der Spezialisierung richtet sich
nach den Schwerpunkten der

Grund-veranstaltung, d.h. es sol-
len vorrangig Themen aus den
Gebieten Ökonomie, Recht und
Politik-/Sozialwissenschaften —
stets mit Bezug zur Informatik—
behandelt werden. So werden
Kursthemen erwogen, die —in
der einen oder anderen Form—
bereits am Fachbereich angeboten
werden, wie z.B.

• Internet Governance

• Lizenzprobleme von Open
Source Software

• E–Commerce

• Technologie– und Informa-
tionspolitiken der Europäi-
schen Union

• Geschichte der Informatik

Das Konzept sieht auch vor, daß
auch fachbereichsexterne Kurse,
wie etwa «marktorientiertes Tech-
nologiemanagement», oder auch
Kurse zur Technikgeschichte und
-soziologie, ausgewählt werden
können sollen. Voraussetzung
wäre ein noch zu klärendes Aus-
wahlverfahren, welches den Stu-
dierenden ein möglichst breites
Spektrum bietet, ohne der Belie-
bigkeit Vorschub zu leisten.

Bezeichnenderweise war es
unter Kollegen strittig, ob eine
Veranstaltung «Informationstech-
nik in der Arbeitswelt» zu einer
solchen Spezialisierung zu rech-
nen sei. Einer solchen Vorstel-
lung hat der Fachvertreter Prof.
Volpert widersprochen. Seiner
Auffassung nach hat ein arbeits-
wissenschaftliches Angebot in ei-
nem gesellschaftswissenschaftli-
chen Studium keinen Platz.

Die folgende Graphik illu-
striert den geplanten Ablauf des
«gesellschaftswissenschaftlichen
Studiums» im Bachelorstudium:
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Inhalte: Politik/Sozialwiss., Ökonomie, Recht mit Bezug zur Informatik

5. Semester − Grundlehrveranstaltung
4 SWS Pflicht

6. Semester − Spezialisierungsveranstaltung
4 SWS Wahlpflicht

Im Fachbereich Informatik
Inhalte: Vertiefung der Inhalte der
Grundlehrveranstaltung
(Pol./Soz., Ökon., Recht)

Außerhalb des Fachbereichs Informatik

(abhängig von Zulassung)
Inhalten der Grundlehrveranstaltung
Inhalte: Mit Bezug zum Studium bzw.

Technologiemanagement

Technikgeschichte

Techniksoziologie

(c) 2000 Lutterbeck, Ishii, Gehring

E−Commerce

Geschichte der Informatik

Open Source und Recht

Internet Governance

ODER

Die Grundlehrveran-
staltung von I&G:
«INFORMATION RULES»

In unserem Konzept des «Gesell-
schaftswissenschaftlichen Studi-
ums» für das Bachelorstudium
spielt die vierstündige Grundlehr-
veranstaltung, die für alle Studie-
renden Pflicht ist, eine zentrale
Rolle. Sie soll

• Grundlegende Fertigkei-
ten mitgeben, mit der die
Studierenden die derzeitig
streitigen und wichtigen
Themen besser verstehen
und diskutieren können;

• Grundlagen schaffen für
die Wahl in der Spezia-
lisierung, also Interessen
wecken, Grundlagenwissen
und Herangehensweisen
vermitteln.

Die Gesellschafts–Komponente
von I&G

Zunächst müssen wir klären, was
wir unter "Gesellschaft" verste-
hen. Wir vertreten die Ansicht,
daß sich die Komponente "Gesell-
schaft" aus folgenden drei "Krei-
sen", Problemstellungen, Fach-
disziplinen, Perspektiven generie-
ren muß:

Die verbindende Fragestellung

Das gemeinsame Grundpro-
blem dieser drei „Gesellschafts–
Wissenschaften“ ist das Koopera-
tionsproblem bzw. das Problem
der kollektiven Handlungen (col-
lective action). Auf gesellschaft-
licher Ebene führt dies zur Frage
nach der (Wirtschafts-, Rechts-
oder Gesellschafts- ) Ordnung
(order).

• Recht
Überwindung von sozia-

len Dilemmata, Ermögli-
chung von Gemeinwohl
durch einen übergeordne-
ten Dritten, also den Staat
mit einem verbindlichen
Rechtssystem. Dadurch
wird eine Ordnung herge-
stellt: die Rechtsordnung.

• Ökonomik
Sie beschäftigt sich aus
unserer Sicht «mit Mög-
lichkeiten und Problemen
der gesellschaftlichen Zu-
sammenarbeit zum gegen-
seitigen Vorteil». [Ho-
man/Suchanek 2000, S. 5]
Bei jeder Interaktion beste-
hen gemeinsame und konf-
ligierende Interessen. Nach
allen vertretenen Auffas-
sungen können die Konflik-
te um knappe Güter nicht
ohne eine eigene Ordnung
ausgeglichen werden: die
Wirtschaftsordnung.
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• Politologie
Untersuchung von (auch
alternativen) Herrschafts-
systemen, Institutio-
nen und Organisationen,
Governance-Strukturen: Es
entsteht die Gesellschafts-
ordnung.

Keine dieser Ordnungen kann iso-
liert voneinander existieren; sie
greifen ineinander über, und be-
einflußen sich gegenseitig. Und
—unbestrittenerweise— verän-
dert die Informatik diese Ordnun-
gen und ihr Zusammenspiel.

Die Informatik–Komponente
von I&G

Jeder dieser drei Kreise bzw. Per-
spektiven ist mindestens ein ei-
genes Studium wert. Wir wa-
ren uns mit den Studenten einig,
daß es nicht Zweck einer sol-

chen Grundlehrveranstaltung sein
kann, lediglich eine allgemei-
ne Einführung in „das Recht“,
„die Ökonomie“, „die Politolo-
gie“ zu geben. So richten sich zu-
nächst die Inhalte nach der zwei-
ten Komponente von „I&G“ aus,
der Informatik-Komponente. Sie
schlägt sich im inzwischen von
niemandem bestrittenen Grund-
satz nieder, daß die Informations-
und Kommunikationstechnik al-
le Gesellschaftsbereiche durch-
dringt und umwandelt. In den je-
weiligen Kreisen hat sich dies da-
hingehend ausgewirkt, dass sich
fachspezifische Themen oder gar
Fachgebiete gebildet haben. Un-
sere Veranstaltung schafft einen
Überblick über diese Themen:

• In der Ökonomie werden
die Veränderungen durch
die IuKT unter Bezeich-
nungen wie "New Eco-

nomy", Informations-,
Netzwerk- oder Internet-
ökonomie gefaßt.

• Die juristische Diskussi-
on spricht von „Technik-
recht“, „Computerrecht“,
„Informationsrecht“ oder
„Datenschutzrecht“, oder
subsumiert es einfach unter
die bisherigen Rechtsge-
biete (Straf- und Zivilrecht;
gewerbliche Schutzrechte,
Vertragsrecht o.ä.). Eine
einheitliche Abhandlung
der IuKT–Veränderungen
im Recht hat sich bisher
nicht gebildet.

• In der politologischen Dis-
kussion hat sich schließlich
der Begriff „Internet Go-
vernance“ geprägt, der teil-
weise auch von Juristen be-
nutzt wird.

Die Rechtsprechung/
Jurisprudenz

"Was ist der Fall?
Wie soll er sein?

auch ökonomisch sinnvoll?"
"Ist das rechtlich Gebotene"Entspricht das ökonomisch Sinn−

volle dem Allgemeinwohl?
Ist die Ordnung gerecht?"

Die Politologie. Die Ökonomie.

Die Informatik.

Information Rules I (c) 2000 Lutterbeck, Ishii, Gehring
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Gleichzeitig behandeln wir
aber auch die umgekehrte Rich-
tung: wie die Informatik die
jeweiligen Ordnungen mitgestal-
tet und informatische Konzep-
te rechtliche, ökonomische und
politische Perspektiven erweitern.
Paradebeispiel für solch ein infor-
matisches Konzept ist sicherlich
der gesamte Komplex um Open
Source Software, in der

• ökonomisch offensichtlich
nichtmonetäre Ansätze (in-
trinsische Motivation) da-
für sorgen, daß Produk-
te entstehen, die proprietä-
ren Produkten mindestens
gleichwertig sind;

• rechtlich durch eine ur-
heberrechtliche Lizenz-
ausgestaltung das Prin-
zip des Urheberrechts —
Gewährung eines zeitli-
chen Verwertungs- und
Verbreitungsmonopols—
in ihr Gegenteil verwandelt
wird; und

• politisch zum Überdenken
von Kooperationstheorien
führt, deren theoretische
Modelle (komplexe adap-
tive Systeme) im übrigen
häufig nicht mehr mathe-
matisch, sondern durch
Computersimulationen ’be-
wiesen’ werden können.

Um dieses komplexe Wechselver-
hältnis auf den Begriff zu brin-
gen, haben wir uns entschieden,
die Veranstaltung nach einem
Buchtitel des bekannten Internet-
Ökonomen Hal Varian (Shapi-
ro/Varian 1998) zu benennen:
«INFORMATION RULES». Er
bezeichnet das Wechselverhältnis
unseres Erachtens sehr gut:

• Information bestimmt zu
einem wichtigen Teil die
Ordnung(en) der Welt -

Information regelt. In-
formation schafft Ordnung.
(emergence)

• Der Umgang mit Informa-
tionen weckt die Begehr-
lichkeit von Interessen. Sie
wollen Regeln für Informa-
tion, die ihren Interessen
entgegenkommen. Infor-
mation macht Ordnung er-
forderlich.

Diese Doppeldeutigkeit der Paa-
rung Information – Regel, die im
englischen Begriff nicht aufgelöst
wird, hat uns ermuntert, Hal Va-
rians Buchtitel für diese Grund-
lehrveranstaltung zu übernehmen.

Ablauf und Themen der
Veranstaltung

Aus der Vielfalt der Themen und
Probleme, die diese Doppelfra-
gestellung umfaßt, haben wir für
die Veranstaltung einige Themen-
bereiche ausgesucht, von denen
wir glauben, dass sie zum einen
grundlegend für die Problematik,
und zum anderen für Informatiker
besonders interessant und aktuell
sind:

• Wie schließt man Geschäf-
te über das Internet ab? Ist
ein Vertrag, der über eine
Webseite geschlossen wur-
de, überhaupt gültig¿

• Welche Auswirkungen ha-
ben Wettbewerb, Monopo-
le unter den ’neuen’ Be-
dingungen? Welche Rolle
spielt dabei der Microsoft-
Prozess?

• Was bedeutet "Eigentum"
im Zusammenhang mit
Software, mit digitalen
Daten? Was hat es mit
Urheberrechtsproblemen,
mit Patentstreitigkeiten auf
sich?

• Kann der Staat meine Da-
ten schützen? Wieviel soll
der Staat selbst wissen dür-
fen, und wie soll dies alles
reguliert werden? Welche
Rolle hat der Staat, welche
andere Institutionen dabei?

• Und nicht zuletzt, was ist
die Rolle der Informatike-
rinnen und Informatiker?

Um diese Fragen strukturiert an-
zugehen, haben wir die Veranstal-
tung in vier Teile aufgeteilt:

• Der Vertrag: Verträge im
Netz und anderswo

• Markt, Wettbewerb und Ei-
gentum

• Der Staat

• Lex Informatica: Welche
Rolle spielen Informatiker
und Informatikerinnen?

Erster Teil: Der Vertrag

Natürlich muss die Veranstaltung
an irgendeinem Punkt anfangen.
Wir haben uns für den Einstieg
«Recht» entschieden — übrigens
im Einklang mit unseren studen-
tischen «Geburtshelfern». Einer-
seits ist dieser Beginn der bru-
talstmögliche Einstieg. Wir ma-
chen sozusagen einen Schnitt in
die Welt. Dieser Schnitt scheint
eher willkürlich zu sein. Anderer-
seits ermöglicht es dieser Schnitt,
so schnell wie möglich Grund in
dem wabernden Gebilde Gesell-
schaft zu bekommen. Schwächen
und Stärken des juristischen An-
satzes liegen so nahe beisammen.

In der dritten Vorlesung «Ver-
trag 3» versuchen wir, diesen
Widerspruch teilweise aufzulö-
sen. In einer geschichtlichen und
soziologischen Betrachtung kann
man zeigen, dass Verträge et-
was Elementares für das mensch-
liche Zusammenleben darstellen,
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sie sind so etwas wie eine an-
thropologische Konstante. Wenn
das stimmt, dann ist es doch viel-
leicht nicht nur willkürlich, mit
dem Kasten Recht und dort mit
Verträgen anzufangen.

Zweiter Teil: Markt,
Wettbewerb, Eigentum

Im zweiten Teil springen wir vom
Recht in die Ökonomie. Wie-
der kann es nicht darum gehen,
im Schnelldurchgang ein Studium
der Ökonomie zu ersetzen. Es
ging uns darum, einen gedankli-
chen Ansatz zu finden, der das
Gemeinsame der einzelnen Kä-
sten betont. Jetzt wird es wichtig,
dass Konzept des Vertrages ver-
standen zu haben. Verträge stel-
len die Grundform der Kooperati-
on dar: Man verfolgt seine Ziele
in Kooperation mit anderen Indi-
viduen. Genau dieses Kooperati-
onsproblem hat sich der modern-
ste Zweig der Ökonomie zum Ge-
genstand ausgesucht — die Insti-
tutionenökonomik:

«Untersuchungsziel der Insti-
tutionenökonomik ist es, den
Beitrag vertraglicher, institu-
tioneller oder auch gesetz-
licher Regelungen zur Si-
cherung möglicher, aber ge-
fährdeter Kooperationserfol-
ge herauszuarbeiten.»
(Neus 1998, S. 10)

Eine abschließende Vorlesung
zu diesem Problem behandelt
das klassische Beispiel für die-
se Art von Kooperationsproble-
men — den Kampf von Ran-
chern um Land, Wasser, Weide-
zäune und Einfluss. Der geneig-
te Leser und die geneigte Leserin
wird überrascht sein, dass dieser
Konflikt nicht nur Stoff von un-
zähligen Western–Streifen gewe-
sen ist, sondern dem Begründer
der Institutionenökonomik, dem
Amerikaner Ronald Coase, der
sich wissenschaftlich mit diesem
Konflikt beschäftigt hat, den No-
belpreis für Ökonomie beschert
hat.

Dritter Teil: Der Staat

Das Kooperationsproblem hat
noch eine andere Seite. Ohne
Auftreten eines Staates ist ein
optimales Ergebnis häufig nicht
möglich. Die Wettbewerbsord-
nung etwa muss vom Staat ga-
rantiert werden. Natürlich auch
die Vertragsfreiheit. Gibt man
aber dem Staat erstmal die Macht
solches zu tun (durch einen spezi-
ellen Vertrag, wie die Politologen
sagen, den Gesellschaftsvertrag),
stellt man fest, das dieser Akteur
Staat seinerseits Begehrlichkeiten
hat.

Dies führt dann zu der gene-
rellen Fragestellung danach, ob
es nicht alternative Kooperati-
onsstrukturen gibt, in der der
Staat nicht unbedingt ihre Rolle
als "bureaucratic single–provider
institution" annimmt. Gebilde
wie die Europäische Union, die
ICANN, aber auch selbstorgani-
sierte Strukturen im Internet wer-
fen die Frage nach politischen
Optionen jenseits des Staates auf.

Die Rechtsprechung/
Jurisprudenz

"Was ist der Fall?
Wie soll er sein?

auch ökonomisch sinnvoll?"
"Ist das rechtlich Gebotene"Entspricht das ökonomisch Sinn−

volle dem Allgemeinwohl?
Ist die Ordnung gerecht?"

Die Politologie. Die Ökonomie.

Die Informatik.

Information Rules I (c) 2000 Lutterbeck, Ishii, Gehring
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Vierter Teil: Lex Informatica

Für die Informatik von hoher Be-
deutung ist hierbei die Erkennt-
nis, daß Entwickler informati-
scher Systeme Regeln setzen, die
—wie rechtliche Regeln, soziale
Normen oder auch der Markt—
Gesellschaft mitgestalten. Ein
amerikanischer Autor hat für die-
sen neuen Ansatz das anschauli-
che Wort «Lex Informatica» ge-
prägt. Andere Autoren sprechen
von Regulierung durch Code oder
Architektur.

Es lässt sich überdies zei-
gen, dass das Kooperationspro-
blem seinerseits ein genuin in-
formatisches ist. Die Informa-
tik könnte also den anderen Dis-
ziplinen Anregungen geben, wie
man Kooperationsprobleme bes-
ser löst. Der große Erfolg der
Open Source Bewegung ist ohne
ein Verständnis der unter Syste-
mentwicklern üblichen Koopera-
tion wohl nicht erklärbar.

Wir hoffen natürlich, dass uns
die Beweisführung gelingt. Mit
dem dann hoffentlich neuen Wis-
sen haben die Studierenden ganz
sicher keine tiefen Kenntnisse in
den drei Hauptdisziplinen dieses
Kurses erworben. Sie müssten
aber die Frage besser als vorher
beantworten können, wo Sie Ihr
Wissen über die Dinge noch aus-
bauen können und wollen. Eine
Einsicht wird aber hoffentlich je-
dem klar:

Ohne Interdisziplinarität oder
Multidisziplinarität ist kein Blu-
mentopf mehr zu gewinnen.

Ethik in der Informatik —
vom Appell zum Handeln

Man soll nicht nach dem einen
Wissenskanon rufen, sondern
über Fähigkeiten von Informa-
tikern nachdenken, die sie haben
sollten. In den ethischen Leitlini-
en der Gesellschaft für Informatik

finden sich hierzu folgende Fest-
legungen:

Art. 1 Fachkompetenz

Vom Mitglied wird erwartet,
daß es seine Fachkompe-
tenz nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik
ständig verbessert.

Art. 2 Sachkompetenz

Vom Mitglied wird erwartet,
daß es sich über die Fach-
kompetenz hinaus in die sei-
nen Aufgabenbereich betref-
fenden Anwendungen von In-
formatiksystemen soweit ein-
arbeitet, daß es die Zusam-
menhänge versteht. Dazu
bedarf es der Bereitschaft,
die Anliegen und Interessen
der verschiedenen Betroffe-
nen zu verstehen und zu be-
rücksichtigen.

Art. 3 Juristische Kompetenz

Vom Mitglied wird erwar-
tet, daß es die einschlägi-
gen rechtlichen Regelungen
kennt, einhält und an ihrer
Fortschreibung mitwirkt.

Diesen letzten Satz haben wir
in unserem Lehrkonzept ernst
genommen. Informatiker müs-
sen die notwendigen ökonomi-
schen, politischen und juristi-
schen Kenntnisse selbst erwerben
und sollen die notwendigen Ent-
scheidungen nicht stets auf ande-
re Disziplinen abschieben. Das
ist ein anspruchsvolles Konzept.
Wie gesagt: Ein Blick in eine be-
liebige Nummer derCommunica-
tions of the ACMzeigt, dass es
nicht unmöglich ist.

Wahrscheinlich lassen sich
die unterschiedlichen Konzepte
von I&G mit diesem Gedanken
auf den Begriff bringen:

• Die üblichen und herr-
schenden Konzepte leh-
nen es ab oder tun sich
schwer, fachfremde Kennt-
nisse selbst zu unterrichten.
Das Fremde wird entspre-
chend im Rahmen der wis-

senschaftlichen Arbeitstei-
lung anderen Disziplinen
zugewiesen. Ein solcher
Ansatz hat den Vorteil, dass
man sich den Qualitäts-
maßstäben der jeweiligen
Disziplinen nicht zu stellen
braucht.

• Das Konzept, das die ethi-
schen Leitlinien vorausset-
zen, verlangt von Infor-
matikern und Informatike-
rinnen, dass sie sich die
entsprechenden Kenntnis-
se selbst aneignen. Da-
mit muss sich dieses Kon-
zept den Qualitätsmaßstä-
ben der jeweiligen Fachdis-
ziplin stellen. Beispiels-
weise verlangt dieses Kon-
zept, dass das Recht für
Softwarepatente von Infor-
matikern überprüft und ver-
bessert wird.

Am Beispiel der Softwareergono-
mie ließe sich zeigen, dass der
wissenschaftliche Durchbruch
von I&G durch das zweite Kon-
zept erzielt wurde. Auch die Li-
zenz für quelloffene Software ist
von Informatikern und nicht etwa
Juristen erdacht worden.

Wer sich jemals dieser Mü-
he unterzogen hat, sein eigenes
Fach - die Informatik - und nur
eine einzige Fachdisziplin mitein-
ander zu verbinden, wird vorsich-
tig sein, jeden beliebigen Stoff
für die Lehre in I&G zuzulassen.
Denn er oder sie muss sich ja den
Qualitätsmaßstäben der fremden
Disziplin stellen.

Im Unterricht zeigte sich im
übrigen, dass es immer Studieren-
de gibt, die über sehr gutes Wis-
sen in mindestens einer anderen
Disziplin verfügen. Dies erleich-
tert es uns Dozenten und allen an-
deren Beteiligten, das angestreb-
te Ziel mit fachlicher Stringenz zu
verfolgen.

Es gibt also eine Möglichkeit,
sich ein Konzept im Lichte ei-
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ner ethischen Orientierung zu er-
arbeiten.

Aber sind nicht gerade diese
ethischen Leitlinien ein Beispiel
für wirkungsloses Gerede, das nur
auf dem Papier steht? Dieser Ein-
wand ist nicht von der Hand zu
weisen. Kritiker sollten sich aller-
dings die Mühe machen, die letzte
Regularie dieses Kodex zu lesen:

Art. 14 Fortschreibung

Die ethischen Leitlinien wer-
den regelmäßig überarbeitet.

Wer die Wirklichkeit in
Deutschland kennt, weiß: Nie-
mand arbeitet an diesem Code,
niemand überarbeitet, es gibt kei-
nen Peter Neumann, aber viele

reden und kritisieren. Das ist das
ganze Elend von Informatik und
Gesellschaft. Viele reden, aber
niemand tut etwas. Wieder kann
man von unseren amerikanischen
Kollegen lernen. Das Ethische
erweist sich im praktischen Tun!
Sonst kann man das Ganze gleich
vergessen.
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